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Zusammenfassung: 

1.  Änderungen des Preisverzeichnisses  

Der Vorstand der Eurex Clearing AG hat mit Wirkung zum 1. März 2005 Änderungen des Preisverzeichnisses 

beschlossen, die nachstehende Punkte betreffen: 

• Begrenzung der maximalen Entgelte für die Eingabe von Block Trades in deutschen, schweizeri-

schen und skandinavischen Aktienoptionen 

• Angleichung der Entgelte für Eingaben über die Vola Trade Entry-Funktionalität 

2.  Änderungen des Eurex Market-Making-Modells und der Quotierungsverpflichtungen  

Die Geschäftsführungen der Eurex-Börsen haben folgende Änderungen des Eurex Market-Making-Modells 

und der Quotierungsverpflichtungen beschlossen: 

• Verlängerung des Regular Market-Making 

• Änderung der Quotierungsverpflichtungen für Eurex Market Maker 
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1. Änderungen des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG 

2. Änderungen des Eurex Market-Making-Modells und der 

Quotierungsverpflichtungen 
 

1.  Änderungen des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG 

Der Vorstand der Eurex Clearing AG hat Änderungen des Preisverzeichnisses mit Wirkung zum 1. März 
2005 beschlossen. Die Änderungen, die Sie im Einzelnen der Anlage 1 entnehmen können, betreffen die 
folgenden Punkte: 

a)  Begrenzung der Entgelte je Block Trade-Transaktion für deutsche, schweizerische und skandina-
vische Aktienoptionen 

Neben einer Begrenzung der Entgelte für Block Trades in niederländischen, französischen, italienischen  
und US-amerikanischen Aktienoptionen (siehe Rundschreiben 171/04) werden auch für deutsche, schweize-
rische und skandinavische Aktienoptionen maximale Entgelte festgelegt. Das pro Block Trade maximal zu 
entrichtende Entgelt für deutsche, schweizerische und skandinavische Aktienoptionen entspricht dem Ent-
gelt, das in Abhängigkeit von dem Positionskonto und gegebenenfalls der Erfüllung von Market Making-
Quotierungsverpflichtungen für die Eingabe von 2.000 Kontrakten anfällt.  

Dem neu eingefügten Absatz 2.1.3 des Preisverzeichnisses können Sie die maximalen Entgelte sowie die 
entsprechende Begrenzung, ausgedrückt in Anzahl Kontrakte, entnehmen. Die Transaktionsentgelte für das 
Kontraktvolumen, welches die angegebene Begrenzung in Kontrakten je Block Trade übersteigt, werden 
den Teilnehmern, welche den Block Trade eingegeben haben, im Folgemonat zurückerstattet.  

b)  Angleichung der Entgelte für die Eingabe von Vola-Trades über die Vola Trade Entry-Funktionalität  

Mit Wirkung zum 1. März 2005 werden die Entgelte für die Eingabe von Vola Trades über die Vola Trade 
Entry-Funktionalität den Entgelten der übrigen OTC-Eingabe-Funktionalitäten (Block Trade, EFP, EFS) 
angeglichen. Die neuen Entgelte für die Futures-Komponente eines Vola-Trade können Sie Absatz 2.1.2 der 
beigefügten Version des Preisverzeichnisses entnehmen. 

Die über den mit Eurex Release 7.0 erfolgreich eingeführten Strategy WizardSM generierten Vola Trades 
werden jedoch weiterhin zu den Entgelten für reguläre Geschäfte gemäß Absatz 2.1.1 des Preisverzeich-
nisses belastet. 

Marktteilnehmern wird daher empfohlen, für die Eingabe von Vola Trades den Strategy WizardSM zu nutzen. 

2.  Änderungen des Eurex Market-Making-Modells und der Quotierungsverpflichtungen  

Die Geschäftsführung der Eurex Deutschland hat folgende Änderungen des Eurex Market-Making-Modells 

und der Quotierungsverpflichtungen beschlossen: 

a) Verlängerung des Regular Market-Making 

Mit Rundschreiben 171/04 wurde mitgeteilt, dass das Regular Market-Making (nur Quotierung auf Anfrage) 

zum 1. Juli 2005 auslaufen soll. Das Inkrafttreten dieser Maßnahme wird auf den 1. Dezember 2005 ver-

schoben, das heißt, Regular Market-Making (RMM) wird bis einschließlich 30. November 2005 zur Verfü-

gung stehen. Mit der Verlängerung können heutige Regular Market Maker bis zur Einführung des nächsten 

Release, Eurex Release 8.0, ihr Market-Making fortführen. Mit dem geplanten Release werden zusätzliche 

Funktionalitäten zur Unterstützung und Risikokontrolle für Market Maker eingeführt, so dass das Advanced 

Market-Making und Permanent Market-Making weiter erleichtert wird. 
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b) Änderungen der Quotierungsverpflichtungen 

In Berücksichtigung von Anregungen aus den Reihen der Marktteilnehmer werden nachstehende Änderun-

gen zum 1. März 2005 eingeführt, um den Übergang zu dem mit Rundschreiben 171/04 vorgestellten neuen 

Market-Making-Modell zu erleichtern und missverständliche Darstellungen der Quotierungsverpflichtungen 

hierin richtig zu stellen: 

• Die Verpflichtung der Quotierung auf Anfrage für Advanced Market-Making (AMM) und Permanent 

Market-Making (PMM) wird vorübergehend bis zum 30. November 2005 ausgesetzt, das heißt  bis 

zu dem Datum, zu dem das Regular Market-Making (RMM) eingestellt wird.  

Um die vorübergehende Art der Maßnahme zu betonen, werden die neuen Quotierungsverpflich-

tungen für AMM/PMM wie folgt formuliert: Mindestens 0 Prozent aller Preisanfragen (Quote 

Requests) müssen beantwortet werden, höchstens aber 150 Anfragen pro Tag: innerhalb einer 

Minute und mit einer Haltezeit von mindestens zehn Sekunden. Höchstens 150 gültige Quotie-

rungen auf Anfrage werden dem Market Maker pro Tag gutgeschrieben. 

• Die Spread-Klassen folgender Produkte werden erweitert: Adidas (ADS), Ciba (CIBN), Porsche 

(POR3), T-Online (TOI), UBS (UBSN) und UPM-Kymmene (RPL). 

• Die Mindestquotierungsgrößen werden für nachstehende Produkte reduziert: Telia Sonera (TLSN) 

und UPM-Kymmene (RPL). 

• Das Laufzeitenintervall für AMM/PMM wurde für nachstehende Produkte verkürzt: Porsche 

(POR3), Stora Enso (ENUR), Telia Sonera (TLSN), Tieto Enator (TTEB), T-Online (TOI) und UPM-

Kymmene (RPL). 

• Die Spread-Klasse für Optionen auf den SMI®-Index wurde neu definiert. 

• Die Definition des Laufzeitenintervalls wird verdeutlicht. Das Laufzeitenintervall ist in Monaten defi-

niert. Mit dem Standardlaufzeitenzyklus der Eurex stellt ein Laufzeitenintervall von 24, 18 und 

12 Monaten jeweils acht, sieben und sechs Verfalldaten dar, die beim AMM und PMM zur Erfüllung 

der Quotierungsverpflichtungen abgedeckt werden müssen. Ausnahmen bestehen für niederlän-

dische Aktienoptionen, in denen nicht standardisierte Verfalldaten quotiert werden müssen. Derzeit 

entspricht ein Laufzeitenintervall von 24, 18 und 12 Monaten in niederländischen Aktienoptionen 

zehn, acht und sieben Verfalldaten. Diese nicht standardisierten Verfalldaten laufen über die 

nächsten Monate aus. 

• Das italienische AMM-Paket wird geändert. Der Dow Jones Italy Titans 30SM Index wird aus dem 

Paket genommen, das heißt, es besteht nur aus allen an Eurex zugelassenen italienischen Aktien-

optionen. 

Die geänderten Quotierungsverpflichtungen sind in Anhang 2 aufgeführt. Anhang 3 enthält die Antrags-

formulare für Market Maker und Anhang 4 die geänderten Ausführungsbestimmungen zur Behandlung von 

Fehleingaben an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (Mistrade Rules). 

 

 

 

Frankfurt, 17. Februar 2005  
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2.1.2 OTC-Eingaben (Vola-, Block, EFP- und EFS-Trades) 

Kontrakt Entgelt pro 
Kontrakt 
A- und P-
Konten 

Entgelt pro 
Kontrakt 
M-Konten 
(Quotation on 
Request)* 

Entgelt pro 
Kontrakt 
M-Konten 
(Permanent 
Quotation)* 

Entgelt pro 
Kontrakt 
M-Konten 
(Advanced 
Market 
Making)* 

Aktien-Derivate     

Aktien-Optionen/LEPOs auf     
Optionen auf Europäische, Euro-denominierte Aktien 
(außer Skandinavische Aktien)b EUR 0,20 EUR 0,04 EUR 0,04 EUR 0,02 
Skandinavische Aktienoptionen (inkl. LEPOs)b EUR 0,50 EUR 0,10 EUR 0,10 EUR 0,05 
Schweizer Aktienb CHF 0,40 CHF 0,12 CHF 0,08 CHF 0,06 

US-Amerikanische Aktienb EUR 0,30 EUR 0,09 EUR 0,06  

Aktienindex Derivate     

Futures     

Dow Jones Global Titans 50SM Futurea, b EUR 0,45    

Dow Jones Italy Titans 30SM Future a, b EUR 0,45    

Dow Jones STOXXSM 50 Future a, b EUR 0,45    

Dow Jones EURO STOXXSM 50 Future a, b EUR 0,45    

Dow Jones STOXXSM 600-Sektorindex-Futures a, b  EUR 0,45    
Dow Jones EURO STOXXSM -Sektorindex-Futures a, 
b EUR 0,45   

 

DAX® Future a, b EUR 0,75    

TecDAX® Future a, b EUR 0,30    

SMI® Future a, b CHF 0,60    

OMXH25 Future a, b EUR 1,35    

Optionen     

Dow Jones Global Titans 50SM Option a, b EUR 0,30 EUR 0,15 EUR 0,15  

Dow Jones Italy Titans 30SM Option a, b EUR 0,30 EUR 0,15 EUR 0,10 EUR 0,08 
Dow Jones STOXXSM 50 Option a, b  EUR 0,30 EUR 0,15 EUR 0,15  
Dow Jones EURO STOXXSM 50 Option a, b EUR 0,30 EUR 0,15 EUR 0,15 EUR 0,08 
Dow Jones STOXXSM 600-Sektorindex-Optionen a, b EUR 0,30 EUR 0,15 EUR 0,15  
Dow Jones EURO STOXXSM -Sektorindex-Optionen 

a, b EUR 0,30 EUR 0,15 EUR 0,15 
 

DAX® Option a, b EUR 0,75 EUR 0,20 EUR 0,20 EUR 0,10 
TecDAX® Option a, b EUR 0,20 EUR 0,10 EUR 0,10  
SMI® Option a, b CHF 1,50 CHF 0,45 CHF 0,30 CHF 0,22 
OMXH25 Option a, b EUR 0,90 EUR 0,60 EUR 0,60  

Derivate auf börsengehandelte Indexfondanteile    

Optionen     

DAX® EX Optionb EUR 0,40 EUR 0,30 EUR 0,30  

Dow Jones EURO STOXXSM 50 EX Optionb EUR 0,40 EUR 0,30 EUR 0,30  

iShares Dow Jones EURO STOXXSM 50 Optionb EUR 0,40 EUR 0,30 EUR 0,30  

XMTCH auf SMI® Optionb CHF 0,70 CHF 0,50 CHF 0,50  

Zins-Derivate     

Futures     

Einmonats-EONIA Futureb EUR 0,25    

Dreimonats-EURIBOR Futureb EUR 0,25    
Euro Schatz Future, Euro Bobl Future, Euro Bund 
Future a, b, c EUR 0,30   

 

Euro Buxl Futurec EUR 0,30    

CONF Futurec CHF 0.60    
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Kontrakt Entgelt pro 
Kontrakt 
A- und P-
Konten 

Entgelt pro 
Kontrakt 
M-Konten 
(Quotation on 
Request)* 

Entgelt pro 
Kontrakt 
M-Konten 
(Permanent 
Quotation)* 

Entgelt pro 
Kontrakt 
M-Konten 
(Advanced 
Market 
Making)* 

Optionen     
Option auf Euro Schatz Future, Option auf Euro Bobl 
Future, Option auf Euro Bund Future a, b EUR 0.20 EUR 0.04 0,04 

 

* Bei Erfüllung der von den Geschäftsführungen der Eurex-Börsen festgelegten Market-Maker-Verpflichtungen wird 
eine Rückerstattung der geleisteten Kontraktentgelte für Geschäftsabschlüsse (Market-Maker) gewährt, so dass 
sich für die Zusammenführung von Kontrakten pro Monat auf M-Konten effektiv die in der Spalte „Entgelt pro 
Kontrakt für Market-Maker“ ausgewiesenen Entgelte ergeben.  
 

a, b, c zu den OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten zugelassene Produkte: a = Vola Trades, b = Block Trades, c = EFP/EFS Trade 

 

2.1.3 Entgeltbegrenzung  für bestimmte Block Trades 

Die Entgelte für die Eingabe eines Block Trades in bestimmte Aktienoptionen werden wie folgt 

begrenzt: 

Kontrakt Maximales 
Entgelt pro 
Kontrakt 
A- und P-
Konten 

Maximales 
Entgelt pro 
Kontrakt 
M-Konten 
(Quotation 
on Request)* 

Maximales 
Entgelt pro 
Kontrakt 
M-Konten 
(Permanent 
Quotation)* 

Maximales 
Entgelt pro 
Kontrakt 
M-Konten 
(Advanced 
Market 
Making)* 

Äquivalent 
in Anzahl 
Kontrakte 

Aktien Derivate      

Aktien-Optionen/LEPOs auf      
Optionen auf Europäische, Euro-denominierte Aktien 
(außer Deutsche und Skandinavische Aktien) EUR 200 EUR 40 EUR 40 EUR 20 1.000 
Deutsche Aktienoptionen EUR 400 EUR 80 EUR 80 EUR 40 2.000 
Skandinavische Aktienoptionen EUR 1.000 EUR 200 EUR 200 EUR 100 2.000 
Schweizer Aktien CHF 800 CHF 240 CHF 160 CHF 120 2.000 
US-Amerikanische Aktien EUR 300 EUR 90 EUR 60  1.000 

 

 * Bei Erfüllung der von den Geschäftsführungen der Eurex-Börsen festgelegten Market-Maker-Verpflichtungen wird eine 
Rückerstattung der geleisteten Kontraktentgelte für Geschäftsabschlüsse (Market-Maker) gewährt, so dass sich für die 
Zusammenführung von Kontrakten pro Monat auf M-Konten effektiv die in der Spalte „Entgelt pro Kontrakt für Market-Maker“ 
ausgewiesenen Entgelte ergeben. 
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2.2 Positionsglattstellungen (Position Closing Adjustments) 

Positionsglattstellungen (Position Closing Adjustments), falls diese nicht zwischen 13.30 Uhr am 
Tag des Geschäftsabschlusses und vor 13.30 Uhr des darauf folgenden Handelstages erfolgen: 
 

Kontrakt: Entgelt pro Kontrakt: 

Indexprodukte  
Dow Jones Global Titans 50SM-Futures 
Dow Jones Italy Titans 30SM-Futures 
Dow Jones STOXXSM-Futures 
Dow Jones EURO STOXXSM-Futures 
Dow Jones STOXXSM-Sektorindex-Futures 
Dow Jones EURO STOXXSM-Sektorindex-
Futures 

EUR 0,60 

DAX®-Futures EUR 1,00 
TecDAX®-Futures EUR 0,40 
SMI®-Futures CHF 0,80 
OMXH25-Futures EUR 1,80 
  
EXTF-Produkte  

Futures auf börsengehandelte 
Indexfondsanteile (in Euro denominiert) 

EUR 0,60 

Futures auf börsengehandelte 
Indexfondsanteile (in CHF denominiert) 

CHF 1,00 

  

Geldmarktprodukte  

Dreimonats-EURIBOR-Futures 
Optionen auf Dreimonats-EURIBOR-Futures 
Einmonats-EONIA-Futures 

EUR 0,50 

  

Kapitalmarktprodukte  
Euro-SCHATZ-Futures  
Optionen auf einen Euro-SCHATZ-Future 
Euro-BOBL-Futures  
Optionen auf einen Euro-BOBL-Future 
Euro-BUND-Futures 
Optionen auf einen Euro-BUND-Future 
Euro-BUXL-Futures 

EUR 0,40 

CONF-Futures CHF 0,80 
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2.3 Cash Settlement  

Kontrakt: Entgelt pro Kontrakt: 

Indexprodukte  
Dow Jones Global Titans 50SM-Futures 
Dow Jones Italy Titans 30SM-Futures 
Dow Jones STOXXSM-Futures 
Dow Jones EURO STOXXSM-Futures 
Dow Jones STOXXSM-Sektorindex-Futures 
Dow Jones EURO STOXXSM-Sektorindex-
Futures 

EUR 0,30 

DAX®-Futures EUR 0,50 
TecDAX®-Futures EUR 0,20 
SMI®-Futures CHF 0,40 
OMXH25-Futures EUR 0,90 
  

Geldmarktprodukte  
Dreimonats-EURIBOR-Futures 
Einmonats-EONIA-Futures 

EUR 0,25 

 

2.4 Bestimmung der zu liefernden Anleihen (Notification)  

Kontrakt: Entgelt pro Kontrakt: 
Euro-SCHATZ-Futures 
Euro-BOBL-Futures 
Euro-BUND-Futures 
Euro-BUXL-Futures 

EUR 0,20 

CONF-Futures CHF 0,40 
 

2.5 Zuweisung der zu liefernden Anleihen (Allocation)  

Kontrakt: Entgelt pro Kontrakt: 
Euro-SCHATZ-Futures 
Euro-BOBL-Futures 
Euro-BUND-Futures 
Euro-BUXL-Futures 

EUR 0,20 

CONF-Futures CHF 0,40 
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2.6 Ausübung von Optionen 

Kontrakt: 
Entgelt pro 
Kontrakt 

A- und P-Konten 

Entgelt pro 
Kontrakt 

M-Konten 
(Quotation on 
Request)* 

Entgelt pro 
Kontrakt 

M-Konten 
(Permanent 
Quotation)* 

Entgelt pro 
Kontrakt 

M-Konten 
(Advanced 
Market Making)* 

Indexprodukte     

Dow Jones Global 
Titans 50SM-Optionen 
Dow Jones STOXXSM -
Optionen 
Dow Jones STOXXSM -
Sektorindex-Optionen 
Dow Jones EURO 
STOXXSM-
Sektorindex-Optionen 

EUR 0,30 EUR 0,15 EUR 0,15  

Dow Jones EURO 
STOXXSM-Optionen 

EUR 0,30 EUR 0,15 EUR 0,15 EUR 0,08 

Dow Jones Italy Titans 
30SM-Optionen 

EUR 0,30 EUR 0,15 EUR 0,10 EUR 0,08 

DAX®-Optionen EUR 0,75 EUR 0,20 EUR 0,20 EUR 0,10 
TecDAX®-Optionen EUR 0,20 EUR 0,10 EUR 0,10  
SMI®-Optionen CHF 1,50 CHF 0,45 CHF 0,30 CHF 0,22 
OMXH25-Optionen EUR 0,90 EUR 0,60 EUR 0,60  
     

EXTF-Produkte     
Optionen auf 
börsengehandelte 
Indexfondsanteile (in 
Euro denominiert) 

EUR 0,30 EUR 0,20 EUR 0,20  

Optionen auf 
börsengehandelte 
Indexfondsanteile (in 
CHF denominiert) 

CHF 0,50 CHF 0,30 CHF 0,30  
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Kontrakt: 
Entgelt pro 
Kontrakt 

A- und P-Konten 

Entgelt pro 
Kontrakt 

M-Konten 
(Quotation on 
Request)* 

Entgelt pro 
Kontrakt 

M-Konten 
(Permanent 
Quotation)* 

Entgelt pro 
Kontrakt 

M-Konten 
(Advanced 
Market Making)* 

Aktienprodukte     

Optionen auf 
Europäische, Euro-
denominierte Aktien 
(außer Skandinavische 
Aktien) 

EUR 0,20 EUR 0,04 EUR 0,04 EUR 0,02 

Skandinavische 
Aktienoptionen (inkl. 
LEPOs) 

EUR 0,50 EUR 0,10 EUR 0,10 EUR 0,05 

Schweizer 
Aktienoptionen (inkl. 
LEPOs) 

CHF 0,40 CHF 0,12 CHF 0,08 CHF 0,06 

US-amerikanische 
Aktienoptionen 

EUR 0,30 EUR 0,09 EUR 0,06  

     

Geldmarktprodukte     
Optionen auf 
Dreimonats-
EURIBOR-Futures 1) 

EUR 0,25 0,05   

     

Kapitalmarktprodukte     
Optionen auf einen 
Euro-SCHATZ-Future 
1) 

Optionen auf einen 
Euro-BOBL-Future 1) 

Optionen auf einen 
Euro-BUND-Future 1) 

EUR 0,20 0,04 0,04  

* Bei Erfüllung der von den Geschäftsführungen der Eurex Börsen festgelegten Market-
Maker-Verpflichtungen wird eine Rückerstattung der geleisteten Kontraktentgelte für 
Ausübungen(Market-Maker) gewährt, so dass sich pro Monat auf M-Konten effektiv die in 
der Spalte „Entgelt pro Kontrakt für Market-Maker“ ausgewiesenen Entgelte ergeben.  

 
1) Für Transaktionen, die nach Ausübung der Option im resultierenden Futureskontrakt 

durchgeführt werden, sind die jeweiligen Entgelte für die zugrunde liegenden Futures 
maßgebend. 
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2.7 Zuteilung von Optionen 

Kontrakt: Entgelt pro Kontrakt: 

Kapitalmarktprodukte  
Optionen auf einen Euro-SCHATZ-Future 1) 
Optionen auf einen Euro-BOBL-Future 1) 
Optionen auf einen Euro-BUND-Future 1) 

EUR 0,20 

 

1) Für Transaktionen, die nach Zuteilung der Option im resultierenden Futureskontrakt 
durchgeführt werden, sind die jeweiligen Entgelte für die zugrunde liegenden Futures 
maßgebend.  

 

2.8 Lieferung von Futures  

Kontrakt: Entgelt pro Kontrakt: 

EXTF-Produkte  
Futures auf börsengehandelte 
Indexfondsanteile (in Euro denominiert) 

EUR 0,30 

Futures auf börsengehandelte 
Indexfondsanteile (in CHF denominiert) 

CHF 0,50 

 

2.9 Positionsübertragung mit Geldtransfer 

Kontrakt: Entgelt pro Transaktion  
je Börsenteilnehmer: 

Je Transaktion, bezogen auf Produkte in Euro 
denominiert 

EUR 7,50 

Je Transaktion, bezogen auf Produkte in 
Schweizer Franken denominiert 

CHF 13,00 

 

2.10 Mindestentgelt  

Sofern die Summe der unter Nr. 2.1 und Nr. 2.2 genannten Transaktionsentgelte eines Clearing-
Mitgliedes oder eines seiner Nicht-Clearing-Mitglieder während eines Quartals das Mindestentgelt 
von EUR 9.000 unterschreitet, ist von dem Clearing-Mitglied für sich und jedes seiner Nicht-
Clearing-Mitglieder jeweils eine entsprechende Ergänzungszahlung in Höhe der verbleibenden 
Differenz zu leisten. 

 […..] 
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8 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

(1)  Auf dieses Preisverzeichnis findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. 

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem 
Preisverzeichnis ist Frankfurt am Main. 

 

 

9 Änderungen und Ergänzungen 

(1) Der Eurex Clearing AG bleiben Änderungen beziehungsweise Ergänzungen des 
Preisverzeichnisses vorbehalten. 

(2) Änderungen und / oder Ergänzungen des Preisverzeichnisses werden den Clearing-
Mitgliedern mindestens zehn Geschäftstage vor deren verbindlicher Geltung auf 
elektronischem Weg durch Rundschreiben mitgeteilt.bekannt gegeben.  

(3) Das Clearing-Mitglied erkennt die Änderung des Preisverzeichnisses an, wenn es nicht 
innerhalb von 10 Geschäftstagen nach Bekanntgabe bei der Eurex Clearing AG schriftlich 
Widerspruch einlegt. Die Eurex Clearing AG behält sich das Recht vor, bei Widerspruch 
gegen ein Änderung des Preisverzeichnisses, die Clearing-Lizenz des betreffenden Clearing-
Mitgliedes gemäß Kapitel I Nummer 1.1.4 Absatz 2 der Clearing-Bedingungen für die Eurex 
Clearing AG zu beenden oder das Ruhen der Clearing-Lizenz in entsprechender Anwendung 
von Kapitel I Nummer 1.1.4 Absatz 3 der Clearing-Bedingungen für die Eurex Clearing AG 
anzuordnen.  

(4) Die jeweils geltende Fassung des Preisverzeichnisses ist über Änderungen und 
Ergänzungen des Preisverzeichnisses werden den Clearing-Mitgliedern auf elektronischem 
Weg durch Rundschreiben und / oder durch Einstellung in das Internet 
(www.eurexchange.com) bekannt gegebenabrufbar.  

 




